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Änderungsantrag  AN/BV0001/2015/06 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Hauptausschuss Mehrheit mit JA 04.02.2015 

Stadtverordnetenversammlung zurückgezogen 11.02.2015 

Stadtverordnetenversammlung  01.04.2015 

 
 
 
Einreicher: Bürgermeister 
vorgelegt von: Fachdienst I/3 Kämmerei/Steuern 
   
 
Betreff: Änderungsantrag zum Beschluss zur Haushaltssatzung 2015 gemäß § 65 BbgKVerf 
 
Änderungsantrag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf beschließt die nachfolgenden 
Änderungen zum Entwurf der vorliegenden Haushaltssatzung: 
 

Teilergebnisplan 51101 Allgemeine 
Stadtplanung und Stadtentwicklung 

Ansatz alt  
-EUR- 

Ansatz neu 
-EUR- 

Zuwendungen und allg. Umlagen (Pos. 2):  

414001 Zuweisungen für laufende Zwecke 
Bund 

0,00 450.000,00 

414501 Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke von verbundenen 
Unternehmen 

0,00 450.000,00 

Transferaufwendungen (Pos. 15) 

531505 Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke an verbundene 
Unternehmen – Klimaschutzkonzept Stadt 
Hennigsdorf 

0,00 900.000,00 

 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Die im November vorigen Jahres beauftragte Erstellung eines Klimaschutz- Rahmenkonzeptes im 

räumlichen Einzugsbereich der Stadt Hennigsdorf befindet sich bei den Stadtwerken in der 

Endbearbeitung. Nach beabsichtigter Information aller Fraktionen der SVV (09.03.15) und  

Vorberatung in den Ausschüssen, wird sich die SVV am 01.04.2015 mit dem Konzept befassen.  
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Es besteht die Möglichkeit, zumindest für Teilkonzept-Themen, Fördermittel des Bundes  

einzuwerben. Die Stadtwerke beabsichtigen dies zu tun und wollen zeitnah nach Beschluss der 

Haushaltssatzung, eine Förderung für die Erstellung von Teilkonzepten beantragen. Der 

vorliegende Haushaltsentwurf bildet die Durchleitung an Stadtwerke Hennigsdorf GmbH  der 

angestrebten Fördermittel in Höhe von 900 T€ so bisher nicht ab, so dass dieser Änderungsantrag 

zum Beschluss der Haushaltssatzung (BV 0001/2015) notwendig wird. Das ordentliche  Ergebnis 

verändert sich hierdurch nicht, da die Erträge und die Aufwendungen der Höhe nach gleich sind 

(Durchleitung Fördermittel). 

 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen             ja   nein 
 

 
      Kosten-Folgekosten-Finanzierung:  Zuschüsse (Z)  Investitionen (I)   
                  Erträge (E)   Aufwendungen (A) 
 

Produktsachkonto/Jahr F-Art 2015 2016 2017 2018 

Finanzhaushalt      

                                

                                

                                

Ergebnishaushalt F-Art 2015 2016 2017 2018 

51101 414001 E 450.000,00 €                   

51101 414501 E 450.000,00 €                   

51101 531501 A 900.000,00 € 0,00 €             

 
 
       Deckung:    planmäßig  überplanmäßig  außerplanmäßig 
   

   Mehreinzahlungen          Mindereinzahlungen        

   Mehrerträge           Mindererträge        

   Mehrauszahlungen         Minderauszahlungen       

   Mehraufwendungen         Minderaufwendungen       

 

 
 
 
 
Hennigsdorf, 05.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister 
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